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ANFRAGEEEANTWORTUNG 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage lTr.1937/J, 
betreffend die Gewährung einer Doppelstaatsbürger­
schaft an Dr.Otto HAESEURG durch die Niederösterreichi-
.sehe Landesregierung, die die Herren Abgeordneten 
Dr.Heinz FISCHER, CZERNETZ, MARSCH und Genossen am 
16.6.1978 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt 
zu beantworten: 

ad 1: . 
Nach § 28 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 hat die 
örtlich zuständige Landesregierung einem österreichischen 
Staatsbürger für den Fall d.es Enlerbes einer fremden 
Staatsangehörigkeit die Beibehaltung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft - von den anderen Voraussetzungen ab­
gesehen - dann zu bewilligen, wenn die Beibehaltung wegen 
der von ihm bereits erbrachten oder von ihm noch zu er­
wartenden Leistungen oder aus einem besonders berücksichti·­
gungswürdigen Grunde im Interesse der Republik Österreich 
liegt. Im Falle des Dr. Otto HABSBURG vTurde dem Bundes­
ministerium für Inneres erst durch Pressemeldungen bekannt, 
daß ihm die Niederösterreichische Landesregierung dte Bei­
behaltung der österreicl1ischen Staatsbürgerschaft für den­

Fall des Erderbes der d.eutschen S-baatsangehörigkei,t be­

willigt hat. Die diesbe~lig11chen Staatsbtirgerschaftsboibe-
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haltungsakten erhielt das Bundesministerium für Inneres 
erst am 21.J·uni 1978 nach mehrmaligem Ersuchen in Ab­
lichtung übermittelt. Ilmen ist zu entnelunen, daß sich 
Dr.Otto R~BSBURG in seinem Eeibehaltungsantrag vom 
22.7.1977 auf seine publizistische Tätigkeit, seine be­
rei ts bestehende oder kilnfti.ge r.ii tgliedschaft zu ver­
schiedenen wissenschaftlichen oder politischen Insti­
tutionen sowie auf die in Vlürdigung seiner Tätigkeit er­
haltenen Auszeichnungen beruft. Da der Beibehaltungs­
akt keine anderen Unterlagen enthält t scheint sich der 
Bewilligungsbescheid ausschließlich auf die vom Antrag-

. steIler gemachten Anga.ben zu stützen. Dafür daß - ,..,ie 
nachträglj.ch in Pressemeldungen erklärt wurde - die 
Niederösterreichische Landesregierung ihrer Entscheidung 
auch das Eintreten des Dr.Otto RtillSBURG für ein unab­
hängiges Österreich während der Zeit des zweiten Welt­
krj.eges zugrundegelegt hat, gibt es in den vorgelegten 
Unterlagen des Amtes der Niederösterreichischen Landes­
regierung keine Anhaltspunkte. 

ad 2: 
"--' .... -
Im Sinne des Art. 15 Abs.8 B-VG könnte gegen die Be­
willigung der Doppelstaatsbürgerschaft für Dr.Otto 
RABSBURG wegen Unterlassung der DU.rchfiihrungeines. Er­
mj.ttlungsverfahrens eine Amtsbeschwerde beim Verwal tungs-. . 
gerichtshof erhoben verden, zumal auch sonstige Aufzeich­
nungen im Beibehaltungsakt des .luntes der Niederösterrei­
chischen Landesregierung fehlen, die eindeutigen Auf­
schluß über die tatsächlic:hen und rechtlichen Erwägungen 
geben, welche die Niederösterreichische J-landesregierung 
zur Stattgebung des Antrages be\"logen haben. Auch der Be­
willigwlgsbescheid selbst sagt darüber nichts aus. Er 
selbst bedurfte gemäß § 58 Abs.2AVG.195o keiner Begrün .... 
dung, da er dem Antrag des Dr.Otto RABSBURG entsprach. 

..... J 
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Da aber gemäß § 42 des Verwaltungsgerichtshofgesetzes 
1952 der Verwaltungsgerichtshof einen angefochtenen 

. Bescheid nicht schon bei Vorliegen irgendeines Verfahrens­
mangels aufzuheben hat, sondern nur wenn dadurch eine 
andere Entscheidung erflossen wäre, schiene eine solche 
Vorgangsweise nicht sinnvoll 0 

,ad 3 g 

Nach§ 33 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 ist 
einem österreichischen Staatsbürger, der " im Dienst 
eines fremden Staates"steht, die österreichische Staats­
bürgerschaft von der örtlich zuständigen Landesregierung 
zu entziehen, wenn er durch sein Verhalten die Interessen 
oder das Ansehen der Republik Österreich erheblich schädigt. 
Den Erläuternden Bemerkungen der seinerzeitigen Regierungs-
vorlage zum geltenden Staatsbürgerschaftsgesetz ist zu 
entnehmen, daß der Begriff fI im Dienst eines fremden Staates 1I 

sowohl die Hoheits- als auch die Privatwirtschaftsverwal­
tung des fremden Staates erfaßt und hiebei nicht eng aus-· 
gelegt werden darf. Ich bin daher der Ansicht, daß auch 
die Ausübung eines politischen Mandates für einen fremden 
Staat als Tätigkeit im Dienst eines fremden Staates an­
zusehen wäre. 

~ 4:
4 

Die Niederösterreichische Land.esregierung hat \'leder mit mir 
noch mit den zuständigen Stellen des Bundesministeriums 
für Inneres vor Entscheidung der Frage, ob die Genehmigung 
einer Doppelstaatsbürgerschaft im Interesse der Republik 
liegt, Kontakt aufgenommen. 

Hinsichtlich der d.em Bundesministerium für Inneres im 
gegenständlichen Fall von d.er Niederösterrei.chischen Landes-
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regierung zugekommenen Informationen darf ich zu-
nächst auf meine Ausführungen zu Punkt 1 der Anfrage 
verweisen o Ergänzend dazu ist festzustellen, daß die 
Zustimmung zur Beibehaltung der österreichischen Staats­
bürgerschaft nach Punkt 3 der Anlage zum Europaratsüber­
einkommen vom 6.Mai 1963 über die Verminderung der Fälle 
mehrfacher staatsangehörigkeit v~d über die Militärdienst­
pflicht in Fällen mehrfacher Staatsangehörigkeit, BGBl. 
Nr.47l/l975, durch den deutschen Vertragspartner nicht 
wie üblich über das Auswärtige Amt in Bonnauf diplo­
matischem ''leg unter Einschaltung des Bundesministeriums 
für Inneres eingeholt? sondern diese Zustimmungserk~ärung 
vom J3ayerischen Staatsministerium des Innern nach vor­
hergehendem Briefwechsel unmittelbar dem Amt der Nieder­
österreichischen Landesregierung übermittelt wurde. 

1964/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




